
Personenbedingte Gründe sind gegeben, wenn die zur Kündigung führen-

den Gründe vom Arbeitnehmer nicht steuerbar sind, sondern in seiner Per-

son oder seinen Eigenschaften liegen. Solche Gründe können beispielswei-

se in einer fehlenden fachlichen Eignung, einer fehlenden Arbeitserlaubnis 

oder einer längeren Inhaftierung des Arbeitnehmers liegen. Der praktisch 

wichtigste Fall der personenbedingten Kündigung ist die Kündigung we-

gen Krankheit des Arbeitnehmers. Auf ein Verschulden des Arbeitnehmers 

kommt es bei personenbedingten Gründen nicht an, da z.B. die Erkrankung 

kein dem Arbeitnehmer vorwerfbares oder gar pflichtwidriges Verhalten 

darstellt. Demzufolge erfordert die personenbedingte Kündigung – anders 

als die verhaltenbedingte Kündigung – im Regelfall auch keine vorherige 

Abmahnung.

Weit verbreitet ist die Annahme, dass der Arbeitgeber während einer Er-

krankung des Arbeitnehmers nicht kündigen darf. Dies ist aber schlichtweg 

falsch! Das Kündigungsschutzgesetz schützt den Arbeitnehmer mitnichten 

vor einer Kündigung, die während einer Krankheit ausgesprochen wird. Al-

lerdings ist die Krankheit als solche noch kein Kündigungsgrund. Der Kün-

digungsgrund ergibt sich erst durch die (wirtschaftlichen) Belastungen, die 

durch den Ausfall der Arbeitskraft bzw. das Freihalten des Arbeitsplatzes 

für den Arbeitgeber entstehen. Eine vom Arbeitgeber ausgesprochene Kün-

digung kann daher im Streitfall vor dem Arbeitsgericht nicht mit dem pau-

schalen Hinweis gerechtfertigt werden, dass der Arbeitnehmer über einen 

längeren Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt war. 

Zu unterscheiden sind im Wesentlichen drei Arten von krankheitsbedingten 

Kündigungen:

Die Kündigung wegen lang andauernder Krankheit / Die Kündigung we-

gen häufiger Kurzzeiterkrankungen / Die Kündigung wegen krankheitsbe-

dingter Beeinträchtigung der Arbeitsleistung.

Im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes fordert die Recht-

sprechung das Vorliegen einer Reihe von Kriterien, damit eine krankheits-

bedingte Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Das Bundesarbeitsgericht 

überprüft eine krankheitsbedingte Kündigung in drei Stufen:

Zunächst müssen zum Zeitpunkt der Kündigung Tatsachen vorliegen, wel-

che die Prognose rechtfertigt, dass zukünftig mit weiteren Erkrankungen 

zu rechnen ist. Der Jurist spricht hierbei von einer sog. „negativen Gesund-

heitsprognose“. Der Arbeitgeber muss also im Streitfall darlegen, dass ent-

sprechende Fehlzeiten auch künftig eintreten werden. Da vom Arbeitgeber 

aber keine hellseherischen Fähigkeiten erwartet werden, lässt es das Bun-

desarbeitsgericht ausreichen, wenn der Arbeitgeber seine Kündigung zu-

nächst auf die in der Vergangenheit bekannten Fehlzeiten stützt, um die-

se Prognose zu begründen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass aus der 

Art der Erkrankung der Schluss gezogen werden können muss, dass mit 

weiteren Fehlzeiten auch in der Zukunft zu rechnen ist. Beruhen die krank-

heitsbedingten Fehlzeiten der Vergangenheit auf zwischenzeitlich ausge-

heilten Erkrankungen wie z.B. Erkältung, Blinddarmentzündung etc., so 

sind diese Erkrankungen nicht geeignet, die erforderliche negative Progno-

se zu begründen. Eine stattliche Anzahl von Fehltagen kann so bei der Be-

urteilung einer Kündigung auf ein kündigungsrechtlich unerhebliches Maß 

schrumpfen.

Ist es dem Arbeitgeber gelungen, das Gericht davon zu überzeugen, dass 

die Besorgnis weiterer Fehlzeiten besteht, muss zusätzlich feststehen, dass 

die zu erwartenden Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu einer erheblichen Be-

einträchtigung betrieblicher oder wirtschaftlicher Interessen des Arbeitge-

bers führen. Eine solche Beeinträchtigung liegt regelmäßig vor, wenn es auf-

grund der Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu Störungen des Betriebsablaufs 

oder zu unzumutbaren hohen wirtschaftlichen Belastungen des Arbeitge-

bers durch Lohnfortzahlungskosten kommt. 

Zum Schluss ist - wie stets im Kündigungsrecht - eine umfassende Interes-

senabwägung vorzunehmen. Das Interesse des Arbeitgebers an der alsbal-

digen Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes bzw. die Vermeidung ständiger 

Arbeitsausfälle muss das Weiterbeschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers 

überwiegen. In die Bewertung fließen hierbei verschiedene Faktoren wie 

beispielsweise die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Krankheitsursachen 

(auch Berufsunfall) u.v.m ein. Unter Umständen muss der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer auch auf einen weniger belastenden Arbeitsplatz versetzen, 

bevor er zum Mittel der Kündigung greift.

Im Ergebnis hängt die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung 

von vielen, zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung oftmals noch 

nicht absehbaren, Faktoren ab. Die sich hieraus ergebenden Unwägbar-

keiten bedingen in der Regel ein nicht unerhebliches Prozessrisiko für den 

Arbeitgeber. 


